
 Was sind Hilfsbetriebe eines Vereines? - Jeder Spo rtverein hat solche!  
 
Die Nachfolgenden Entscheidungskriterien und Beispiele sind den Vereinsrichtlinien 
und der BAO (Bundesabgabeordnung) entnommen, diese sind auf der Seite des 
Finanzministeriums zu finden (https://www.bmf.gv.at/Steuern/Findok/_start.htm  ). 
 
Die Tätigkeiten eines gemeinnützigen (Sport)Vereines sind in 3 Kategorien zu 
unterteilen: unentbehrliche Hilfsbetriebe, entbehrliche Hilfsbetriebe sowie 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. 
 
Unentbehrliche Hilfsbetriebe  
Unentbehrliche Hilfsbetriebe sind jene Tätigkeiten, ohne die der gemeinnützige 
Zweck nicht verfolgt werden könnte. (Der Verein kann per se nicht darauf verzichten) 
 
Beispiel: Ein Tennisverein überlässt Tennisplätze zur unmittelbaren Sportausübung. 
Beispiel: Ein Judoverein hält seinen Trainingsbetrieb ab. 
Beispiel: Ein Handballverein erhält eine Ablösezahlung im Zuge eines 
Spielertransfers. 
Beispiel: Ein Leichtathletikverein hebt Startgelder für einen Laufbewerb ein. 
Beispiel: Ein Tischtennisklub veranstaltet anlässlich eines Nachwuchsturniers ein 
Buffet und bietet Speisen und Getränke gegen Entgelt an. Das Buffet steht in 
keinerlei Zusammenhang mit einem gewerblichen oder gastronomischen Betriebes 
des Vereines oder einer dritten Person. 
 
Für Sportvereine gilt zumeist, dass die Förderung des Körpersportes nicht anders 
erreicht werden kann als etwa durch den Sportbetrieb und die Durchführung von 
Sportveranstaltungen. Auch die Einhebung von Eintrittsgeldern zur 
Unkostendeckung  der Sportveranstaltungen hat noch keine Auswirkung auf die 
Einstufung als unentbehrlicher Hilfsbetrieb. Erhält ein Verein im Zusammenhang mit 
einer unentbehrlichen Tätigkeit (z. Bsp.: Sportveranstaltung) ein Sponsoringzahlung 
als Gegenleistung für eine nachhaltige und ins Gewicht fallende Werbewirkung, so 
sind diese Einnahmen als Bestandteil des unentbehrlichen Hilfsbetriebes zu 
berücksichtigen.  
Beispiel: Der Sportverein führt den Namen des Sponsors in der Vereinsbezeichnung 
und bringt das Firmenlogo auf den Dressen an. 
Sponsoreinnahmen die nicht mit einer messbaren Werbewirksamkeit in Verbindung 
stehen, sind als Spenden zu betrachten und somit für den Verein steuerfrei, der 
Spender kann die Spenden jedoch auch nicht betrieblich geltend machen. 
Beispiel: Der lokale Bäckereibetrieb sponsort den Sportverein mit der jährlichen 
Summe von 100 € und wird als Gegenleistung zu den Wettkämpfen als Ehrengast 
eingeladen, Werbetransparente existieren keine. 
 
Steuerliche Konsequenz: Folge all dessen ist die gänzliche Steuerfreiheit jener 
Einnahmen die aus unentbehrlichen Hilfsbetrieben resultieren.  
 
Achtung Ausnahme:  Die Vergnügungssteuer orientiert sich nicht daran, vielmehr 
sind die Regelungen der jeweiligen Gemeinde zu beachten. Der Vergnügungssteuer 
unterliegen öffentliche Veranstaltungen mit Eintrittsgeldern, auch die Anmeldepflicht 
für Veranstaltungen ist mit zu berücksichtigen. 
In Wien etwa ist für manche Sportveranstaltungen eine Vergnügungssteuer 
abzuführen, welche sich nach Größe der Veranstaltung und Eintrittsgeldern bemisst 



und mit 10% des Entgeltes angesetzt ist. Konkret sind dies in Wien die Bereiche 
Motorsport, Berufsboxen und Profiringen.  
Beispiel: Ein Boxverein veranstaltet einen Wettkampf und engagiert internationale 
Profis. 
 
 
 
entbehrliche Hilfsbetriebe  
Ein entbehrlicher Hilfsbetrieb ist eine Tätigkeit, die nicht zu den Kernaufgaben eines 
gemeinnützigen (Sport)Vereines gehört, jedoch in einer sinnhaften Verbindung dazu 
steht. (Der Verein kann grundsätzlich bzw. theoretisch auf diese Tätigkeiten 
verzichten) 
 
Beispiel: Ein Basketballclub betreibt im Rahmen des örtlichen Weihnachtsmarktes 
eine Punschhütte um Spenden für den Nachwuchs zu sammeln. 
Beispiel: Veranstaltet ein Handballverein einen Trikotflohmarkt oder verkauft seinen 
Sportlern Ausrüstungsgegenstände zu besonders günstigen Preisen ohne 
Gewinnaufschlag, ist ein entbehrlicher Hilfsbetrieb gegeben. 
Beispiel: Ein Rodelverein organisiert einen Faschingsball, ein Sommerfest und eine 
100-Jahr-Feier mit geselligem Charakter. 
 
Erzielte Überschüsse dürfen ausschließlich der Förderung des Vereinszweckes 
dienen. Jedoch ist eine reine Geldbeschaffung, auch wenn sie letzen Endes dem 
Vereinszwecke dient, nicht als entbehrlicher Hilfsbetrieb anzusehen. 
Beispiel: Immobiliengeschäfte in der Karibik sind für einen Handballverein kein 
entbehrlicher Hilfsbetrieb sondern ein begünstigungsschädlicher Betrieb.. 
 
Steuerliche Konsequenz: Umsatzsteuerpflicht besteht nicht, jedoch unterliegen die 
Gewinne aus einem entbehrlichen Hilfsbetrieben der Körperschaftssteuer 
(sozusagen die Einkommenssteuer für juristische Personen, zu welchen Vereine per 
Definition zu zählen sind). Die Höhe der Körperschaftssteuer beträgt derzeit 
einheitlich 25%. 
�  siehe Ausnahmen weiter unten! 
 
 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe bzw. begünstigung sschädliche Betriebe  
Betreibt ein Sportverein einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, ist der Status der 
Gemeinnützigkeit gefährdet.  
 
Beispiel: Ein Golfverein führt eine Vereinskantine, oder ein Vereinslokal. 
Beispiel: Ein Fußballverein verkauft an mehreren Standorten Fanartikel. 
Beispiel: Der Tennisverein organisiert ein Bierzelt dessen Besucherkreis weit über 
jenen der Vereinsmitglieder hinausgeht und einen Planungsaufwand darstellt, der mit 
jenem eines Gewerbebetriebes vergleichbar ist. 
 
Von einem wirtschaftlichen Betrieb ist in diesem Zusammenhang die Rede, wenn die 
Tätigkeit weder der Kategorie des unentbehrlichen noch des entbehrlichen 
Hilfsbetriebes zugeordnet werden kann. Es handelt sich also um eine 
Geldbeschaffungsquelle (Gewinnabsicht). 
 



Das Kriterium ist, dass der Verein im Wettbewerb zu anderen gewerblichen 
Unternehmern in den Wettbewerb steht, jedoch im Gegensatz zu den gewerblichen 
Konkurrenten begünstigte steuerliche Vorteile aus seiner Situation als 
gemeinnütziger Verein nützen könnte. 
 
Steuerliche Konsequenz:  
Der Bereich der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe ist für den Verein voll 
steuerpflichtig (Umsatzsteuer und Körperschaftssteuer). 
 
Ferner kann die Führung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes zum Verlust des 
Status „Gemeinnützigkeit“ führen. Damit wird der Verein voll steuerpflichtig für alle 
seine Tätigkeitsbereiche, also auch für die unentbehrlichen und entbehrlichen 
Hilfsbetriebe. 
 
 
Es bestehen jedoch Ausnahmeregelungen:  
Übersteigen die Umsätze aus allen begünstigungsschädlichen Betrieben die Grenze 
von 40.000 Euro Umsatz netto jährlich nicht, gilt per Gesetz (§45a BAO)  
automatisch eine Ausnahmegenehmigung als erteilt, welche den Status der 
Gemeinnützigkeit wahrt.  
Bei Umsätzen von mehr als 40.000 Euro kann die jeweils zuständige 
Finanzlandesdirektion auf Antrag der Vereine eine Ausnahmegenehmigung in 
Bescheidform ausstellen. 
 
Körperschaftssteuerpflicht besteht für jene Gewinne, die nach Abzug des 
Sonderausgabenpostens in Höhe von maximal 7.300 € übrig bleiben. 
 
Die Umsatzsteuer fällt bis zu einem Jahresumsatz von 22.000 € nicht an 
(Kleinunternehmerregelung). 
 
Achtung:  Ab dem Überschreiten von 7.500 Euro  Umsatz ist jedoch eine 
Umsatzsteuermeldung abzugeben (in diesem Fall eine so genannte Leer- oder 
Nullmeldung).  
 
 
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständ lich zur Verfügung! 
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